
         Anlage 04 zur VO/0291/19 

 

Festsetzungen, Hinweis und Kennzeichnung zur  6. Änderung des Bebauungsplanes 448 – 

Triebelsheide - 

 

Festsetzungen  

1. Höhe baulicher Anlage (19 BauNVO) 

Im Plangebiet ist das vorhandene Gelände als Soll-Gelände festgesetzt und durch entsprechende 

Höhenpunkte in der Planzeichnung gekennzeichnet. Zwischenhöhen ergeben sich durch Interpolation 

zum nächst gelegenen Höhenpunkt. Abweichend von den festgesetzten Soll-Geländehöhen sind Auf-

schüttungen und Abgrabungen des zukünftigen Geländeniveaus bis zu +/- 0,5 m zulässig. Die maxi-

male Gebäudehöhe (GH) ist im MI auf 13 m ü. Soll-Gelände begrenzt.  

2. Stellplätze und Garagen/ Carports (§12 Abs. 6 BauNVO) 

Garagen sowie überdachte Stellplätze und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO). 

 3. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 

Nr. 24 BauGB) 

 Gemäß Eintrag im Plan sind Lärmpegelbereiche nach DIN 4109  festgesetzt. Als Mindestanforderung 

wird im Plangebiet Lärmpegelbereich III - VI gemäß DIN 4109 festgesetzt. Die nach außen abschlie-

ßenden Bauteile von Aufenthaltsräumen sind so auszuführen, dass sie den Anforderungen der im 

Plan gekennzeichneten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 genügen. 

Die zugeordneten maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle 7 der 
DIN 4109-1:2018-01: 
 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich  Maßgeblicher Außenlärmpe-
gel 

La 

dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 



5 V 75 

6 VI 80 

7 VII > 80 (a) 

(a) Für maßgebliche Außenlärmpegel La>80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenhei-

ten festzulegen. 

 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges berechnen sich entsprechend 
der Raumart nach DIN 4109-1:2018-01 Gleichung (6). 
Für die unterschiedlichen Raumarten gelten folgende Anforderungen: 
KRaumart = 25 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
KRaumart = 30 dB  für Übernachtungsräume, Büroräume und Ähnliches 
 
Mindestens einzuhalten sind: 

R´w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

R´w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume,    

  Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches 
 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges sind in Abhängigkeit vom 

Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche 

eines Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturfaktor KAL nach Glei-
chung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle ori-
entiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4.4.1. 
 
An den Fassaden, an denen Lärmpegelbereich III-VI festgesetzt ist, sind schallgedämmte fensterun-
abhängige Lüftungseinrichtungen für Aufenthaltsräume an allen lärmzugewandten Seiten vorzuse-
hen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).  
 
Es können im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens Abweichungen von den festgesetzten Schall-
schutzmaßnahmen zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen für Schall-
schutz nachgewiesen wird, dass infolge geringeren Außenlärmpegels an Gebäuden, Gebäudeteilen 
oder Geschossebenen geringere Maßnahmen zur Wahrung der hier maßgeblichen schallschutzrecht-
lichen Anforderungen ausreichend sind. 
 
 

4. Dachform gem. § 89 BauO NRW (Landesrechtliche Festsetzungen (9 Abs. 4 BauGB)) 

Im Mischgebiet sind nur Sattel- und Walmdächer zulässig. Für eingeschossige Anbauten und Garagen 

sind auch Flachdächer zulässig. 

 

Hinweis 

Bei Bodeneingriffen im Bereich des Grundstücks Am Elisabethheim 11 und 19 ist davon auszugehen, 

dass künstliche Anschüttungen mit Belastungen angetroffen werden, die, sollten sie vor Ort nicht 

wiederverwertet werden können, einer ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung zu zuführen 

sind. Im Falle des Ausbaus der Erdtanks sind die Arbeiten gutachterlich zu begleiten und evtl. anfal-

lendes kontaminiertes Erdreich zu separieren und zu entsorgen. 



Damit die Maßnahmen, die auf Grundlage der bodenschutzgesetzlichen Regelwerke im Zuge  der 

zukünftigen Baumaßnahmen – insbesondere bei Bodeneingriffen in den Aufschüttungsbereichen 

oder bei Entsiegelungsmaßnahmen – zu beachten sind, ist in nachfolgenden Baugenehmigungsver-

fahren die Untere Bodenschutzbehörde zu beteiligen. 

 

Kennzeichnung 

Das Mischgebiet ist durch Verkehrslärm vorbelastet (Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 BauGB). 


